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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Personal und Organisation 
DRUCKSACHE 

Az.: 

10 24 01 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

11.10.2016 
131 2016 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen x 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss            

 Kreistag 02.11.2016      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechts-
konvention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

10.1       10       I                        
                                                gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

 
Bildung der Ausschüsse des Kreistages sowie Benennung der Mitglieder und ggf. deren 
Vertretungen  
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Es werden gem. § 71 NKomVG die folgenden Ausschüsse gebildet: 

 
1. Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung, 
2. Ausschuss für Wirtschaft und Strategie, 
3. Ausschuss für Umweltschutz, 
4. Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit, 
5. Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Integration, 
6. Ausschuss für Bau und Planung. 
 

2. Gem. § 71 Abs. 2 Satz 1 NKomVG wird die Zahl der Sitze in den Ausschüssen 
auf 11 festgelegt. 

 
3. Die in der Anlage ersichtlichen Sitzverteilungen und Ausschussbesetzungen 

werden gemäß § 71 Abs. 5 NKomVG festgestellt. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
I. 
Mit den Beschlüssen vom 04.11.2011 hatte der Kreistag für die vergangene Wahlperio-
de folgende Ausschüsse nach § 71 NKomVG gebildet: 5 
 
1. Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung, 
2. Ausschuss für Wirtschaft und Fremdenverkehr, 
3. Ausschuss für Umweltschutz, 
4. Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit, 10 
5. Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellungsfragen, 
6. Ausschuss für Bau und Planung, 
7. Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung und Katastrophenschutz 
8. Ausschuss für Personalentwicklung. 
 15 
Davon sind der Ausschuss für Personalentwicklung (Kreistagsbeschluss vom 
16.12.2011), der Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung und Katastrophen-
schutz (Kreistagsbeschluss vom 15.03.2013) sowie der Ausschuss für Wirtschaft und 
Fremdenverkehr (Kreistagsbeschluss vom 27.06.2014) zwischenzeitlich aufgelöst wor-
den.  20 
 
Der Kreistag hatte sich in Bezug auf die Zusammensetzung der Ausschüsse der letzten 
Wahlperiode für 11 stimmberechtigte Mitglieder ausgesprochen. 
 
II. 25 
Für die kommende Wahlperiode soll zusätzlich zu den bestehenden fünf Ausschüssen 
ein Ausschuss für Wirtschaft und Strategie gebildet werden. Dieser Ausschuss wird sich 
verstärkt mit der strategischen Ausrichtung des Landkreises Helmstedt bezüglich der 
Themen Wirtschaft und Tourismus auseinandersetzen, da der Kreisausschuss und 
auch der Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit dies nicht im er-30 
forderlichen Umfang leisten können. Die Betreuung erfolgt durch den zuständigen 
Fachbereich Referat W. 
 
Außerdem soll der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellungsfragen um-
benannt werden in Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Integration. 35 
Die Umbenennung des Sozialausschusses soll verdeutlichen, dass sich dessen Arbeit 
zukünftig auch intensiv mit dem Thema Integration befasst.  
 
Für die Wahlperiode 2016 – 2021 sollen somit folgende Ausschüsse gebildet werden: 
 40 
1. Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung, 
2. Ausschuss für Wirtschaft und Strategie, 
3. Ausschuss für Umweltschutz, 
4. Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit, 
5. Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Integration, 45 
6. Ausschuss für Bau und Planung. 
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Allen Ausschüssen des Kreistages sollen gem. § 71 Abs. 2 Satz 1 NKomVG 11 stimm-
berechtigte Kreistagsabgeordnete angehören. Gem. § 71 Abs. 2 NKomVG ist das Sitz-50 
verteilungsverfahren nach Hare-Niemeyer anzuwenden. 
 
Der Kreistag kann nach § 71 Abs. 7 NKomVG beschließen, dass neben den Abgeord-
neten andere Personen, zum Beispiel Mitglieder von kommunalen Beiräten, jedoch 
nicht Beschäftigte der Kommune, Mitglieder der Ausschüsse nach Abs. 1 werden. Das 55 
Benennungsrecht richtet sich in diesen Fällen ebenfalls nach dem modifizierten Propor-
tionalverfahren. Zu beachten ist, dass mindestens zwei Drittel der Ausschussmitglieder 
Kreistagsabgeordnete sein sollen. Die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschuss-
mitglieder haben in den Ausschüssen nach § 71 Abs. 1 NKomVG kein Stimmrecht. 
 60 
Kreistagsabgeordnete, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, können verlangen, 
in einem Ausschuss ihrer Wahl beratendes Mitglied zu werden, sofern sie nicht bereits 
stimmberechtigtes Mitglied eines Ausschusses sind (§ 71 Abs.4 NKomVG). 
 
 65 
 
 
 
 
Anlage 70 



Anlage zur DS. 131/2016 

. . . 
 

Mitglieder der Ausschüsse nach § 71 Abs. 1 NKomVG 
 
1. Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung 
 

 
Mitglied Stellvertretung 

Fraktion/Gruppe/ 
Organisation 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 
2. Ausschuss für Wirtschaft und Strategie 

 

 
Mitglied Stellvertretung 

Fraktion/Gruppe/ 
Organisation 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
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3. Ausschuss für Umweltschutz 
 

 
Mitglied Stellvertretung 

Fraktion/Gruppe/ 
Organisation 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 

 

Hinzugewählte Mitglieder, die nicht dem Kreistag angehören (ohne Stimmrecht): 
 
Von den Organisationen sind folgende Vorschläge eingegangen: 
 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) Kreisgruppe Helmstedt 
Mitglied: Karl-Friedrich Weber, Königslutter a.E.  
Stellvertretung:  Marc Böhles, Lehre 
 
NABU Kreisgruppe Helmstedt 
Mitglied: Reinhard Wagner, Frellstedt   
Stellvertretung:  Elisabeth Hegenbarth-Doil, Helmstedt 
 
Niedersächsisches Landvolk Braunschweiger Land e.V. 
Mitglied: Gerhard Rott, Königslutter am Elm OT Scheppau  
Stellvertretung:  Mark Widdecke, Groß Twülpstedt OT Volkmarsdorf 
 
Landesjägerschaft Niedersachsen e.V., Jägerschaft Helmstedt e.V. 
Mitglied: Heinz-Otto Krügener, Königslutter am Elm OT Sunstedt 
Stellvertretung:  Hubert Böning, Schöningen OT Hoiersdorf 
 
Naturschutzbeauftragter 
Mitglied: Thomas Keller, Schöningen 
Stellvertretung:  Hans-Ulrich Köckeritz, Mariental 
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4. Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit 
 

 
Mitglied Stellvertretung 

Fraktion/Gruppe/ 
Organisation 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 
 
Aus den Bereichen Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit sind in der Vergangenheit 
jeweils ein ordentliches Mitglied und eine Stellvertretung als hinzugewählte Mitglieder berufen 
wurden. Es sind folgende Vorschläge eingegangen: 
 
Kultur (Kreismusikschule): 
 
ordentliches Mitglied:  Gheorghe Herdeanu, Helmstedt 
 
stellvertretendes Mitglied: Beatrix Flatt, Helmstedt 
 
Heimatgeschichte: 
 
ordentliches Mitglied:  Philipp Ralphs, Jerxheim 
     (Chorbezirk Helmstedt) 
 
stellvertretendes Mitglied: Susanne Prötzel, Schöningen 
     (Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen e.V.) 
 
Bereich Sport (Kreissportbund): 
 
ordentliches Mitglied:  Jürgen Nitsche, Helmstedt 
 
stellvertretendes Mitglied: Martin Roth, Helmstedt 
 
 
Bereich Freizeit (Landesverband BS der Gartenfreunde e.V.): 
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ordentliches Mitglied:  Heinz Jordan, Helmstedt 
 
stellvertretendes Mitglied: Marcell Dowe 

 

Hinzugewählte Mitglieder, die nicht dem Kreistag angehören (ohne Stimmrecht): 
 

Mitglieder Stellvertreter/innen 
1.  

2.  

3.  

4.  

 
 
5. Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Integration 
 

 
Mitglied Stellvertretung 

Fraktion/Gruppe/ 
Organisation 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 
 
Hinzugewählte Mitglieder, die dem Kreistag angehören (ohne Stimmrecht): 
 
Nach § 71 Abs. 4 Satz 3 NKomVG können Abgeordnete, die keiner Fraktion oder Gruppe 
angehören, verlangen, in einem Ausschuss ihrer Wahl beratendes Mitglied zu werden.  
 
Mit Schreiben vom 07.10.2016 stellte Frau Kreistagsabgeordnete Engelke einen entsprechenden 
Antrag, beratendes Mitglied im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und 
Integration zu werden. 
 
 



- 5 - 

 

 

 

 
Hinzugewählte Mitglieder, die nicht dem Kreistag angehören (ohne Stimmrecht): 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Verbände der freien Wohlfahrtspflege im Landkreis Helmstedt hat 
folgende Vertreter vorgeschlagen: 
 

 Beratendes Mitglied: Dirk Korzinovski, Königslutter a.E.  
 Stellvertretung:   Hans-Georg Kinder, Helmstedt  
 
 
 
 
 
 
6. Ausschuss für Bau und Planung 
 

 
Mitglied Stellvertretung 

Fraktion/Gruppe/ 
Organisation 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 


